
vorliegende VSSE-Genehmigungen gemäß § 22 (vormals 18b) PflSchG Stand Februar 2019

              Erdbeeren (Freiland)   

Baden-Württemberg Bayern Hessen

keine Genehmigungen erforderlich

* in BW (Baden-Württemberg) wurden für alle Mitglieder Anträge gestellt  

  in RLP (Rheinland-Pfalz), HE (Hessen) und BY (Bayern) je nach Wunsch

Hinweise

Die hier gemachten Angaben ersetzen in keinem Fall die Gebrauchsanleitung. Die jeweiligen Auflagen

sind den vorliegenden Genehmigungskopien zu entnehmen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der An-

gaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung ergeben könnten,

wird nicht übernommen. 

Informationen über Genehmigungen gemäß § 22 Ab. 2  PflSchG finden Sie unter www.bvl.bund.de

Präparat 
(Wirkstoff)               

Zul-Nr.              

Aufwand                                   
(nach Bundesland unterschiedlich)

Bemerkung Warte-    

zeit

Genehmigung bis 


